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zwei Prinzipien liegen im Kampf  um die Welt:
die Macht und das Recht

Thomas Mann, Der Zauberberg, IV 9
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Vorwort

Hinrich Rüpings
statt. Zusammen mit den dort gehaltenen Vorträgen sind in der vorliegenden Fest-
schrift zum Zeichen der wissenschaftlichen Wertschätzung für und persönlichen 
Verbundenheit mit dem Jubilar Beiträge seiner Freunde, Kollegen und Schüler
gesammelt.

Will man das bisherige wissenschaftliche Wirken Hinrich Rüpings knapp umrei-
ßen (über das auch die am Ende dieses Bandes befindliche Bibliografie informiert), 
sind als Arbeitsschwerpunkte die Strafrechtsgeschichte, hier insbesondere die Epo-
chen der (Früh-)Aufklärung und des Nationalsozialismus zu nennen, im geltenden 
Recht vor allem das Strafprozessrecht und das Steuerstrafrecht. Als wissenschaft-

schichtlichen Perspektive, nach der Hinrich Rüping Hans Welzel und 
Hans-Ludwig Schreiber -

indem neben der Forschungsarbeit integrative Bestandteile des wissenschaftlichen 

Indem die Beiträge des vorliegenden Bandes im Spektrum des geltenden Rechts 
neben strafrechtlichen Fragestellungen auch das Strafverständnis des Privat- und 
öffentlichen Rechts thematisieren, geschichtlich vom alttestamentlichen und mittel-
alterlichen Strafbegriff  über spätmittelalterliches, barockes, früh- und neuzeitliches 
Strafverständnis reichen, spiegeln sie Arbeitsschwerpunkte, vor allem aber die auf  
disziplinäre Grenzüberschreitung zielende wissenschaftliche Ausrichtung des Jubi-
lars wider.

Es sei schließlich der redaktionelle Hinweis gestattet, dass eine formale Anpas-
sung der Beiträge aneinander, nicht zuletzt aufgrund der in den verschiedenen (Teil-)
Disziplinen etablierten Unterschiedlichkeiten, und weil der Übergang zu inhaltlichen 
Akzentuierungen fließend ist, nicht in allen Konsequenzen angestrebt wurde. Zu 
danken für ebenso professionelle wie zuvorkommende Betreuung habe ich Frau 
Assessorin Antonia Hoffmann vom Herbert Utz Verlag.
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Teil I
„Strafe“ im geltenden Straf-, Zivil- und öffentlichen
Recht
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Natürlicher Zusammenhang versus gesellschaftliche 
Bedeutung. Zur Kausalität der Beihilfe

von Günther Jakobs, Bonn

I. Die Garantenstellung als Ansatz

1. Einheitsgaranten?
Rüping einen Aufsatz zum verzwickten Problem der 

 Ersichtlich steht Rüping in dieser 
Arbeit unter dem Einfluss der – seinerzeit so genannten – Bonner Schule, die das 
finalistisch-tatherrschaftliche Verständnis des Begehungsdelikts nicht auf  das Unter-
lassungsdelikt überträgt, da der Verstoß gegen einen Gebotstatbestand keinen Vorsatz 
und keine Herrschaft kenne; Armin Kaufmann
Vorarbeit von Grünwald entwickelt, und Welzel 4. Rü-
ping legt dar, ohne Garantenstellung gebe es kein begehungsgleiches Unrecht einer 
Unterlassung, -
zierung nach der Nähe zum Erfolg“.  Eine Beihilfe durch Unterlassen könne es 
nur dann geben,7 wenn dem unterlassenden Garanten ein subjektives Tätermerkmal 
fehlt,  etwa die Zueignungsabsicht beim Diebstahl, oder wenn die Täterschaft an die 
Verletzung einer Sonderpflicht gebunden ist,9 etwa beim Meineid .

Rüping behandelt auch die schwierige Frage der Anstiftung durch Unterlassen. Die hiesigen Ausführun-
gen beschränken sich allerdings auf  Beihilfe. Inwieweit die Ergebnisse auf  mittäterschaftliche Beteiligung 
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Was bedeuten die in dem Katalog der Tatobjekte 
des §306 Abs.1 StGB verwendeten Begriffe?

von Hagen Wolff, Celle

I.
-

bare Brandstiftung –, der hinsichtlich der Deliktsvoraussetzungen seit dem Inkraft-
treten des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich sachlich unverändert gegolten 
hatte,  unter derselben Deliktsüberschrift Brandstiftung abgelöst.  Beide Vorschrif-

-
fen, Hütten, Bergwerken, Magazinen, Warenvorräten, welche auf  dazu bestimmten 
öffentlichen Plätzen lagern, Vorräten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder 
von Bau- oder Brennmaterialien, Früchten auf  dem Felde, Waldungen oder Torf-
mooren unter Strafe. Der abschließende Katalog möglicher Brandstiftungsobjekte 
spiegelte damit die zur Zeit des Inkrafttretens des Reichsstrafgesetzbuchs vorherr-

a.F. als dringend reformbedürftig angesehen.  Während die ersten Entwürfe zum 

-
griffen und einen umfassenden konkreten Gefährdungstatbestand der Brandstiftung 
vorschlugen,4 kehrte man während des Gesetzgebungsverfahrens zu einer abschlie-
ßenden Aufzählung möglicher Tatobjekte der Brandstiftung zurück,  änderte aller-
dings den bisherigen Katalog der Tatgegenstände.  In dieser Gesetz gewordenen 

-
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Regelungsmodelle zur Vermeidung 
von Mehrfachverfolgung derselben Tat 
innerhalb der Europäischen Union

von Henning Radtke und Franziska Mahler, Hannover

I. Mehrfachverfolgungen im europäischen Rechtsraum,
Gründe und Vermeidestrategien

Die gleichzeitig oder sukzessiv stattfindende Verfolgung derselben Tat (im prozes-
sualen Sinne) desselben Beschuldigten oder Tatverdächtigen durch unterschiedliche 
Staaten ist sicherlich kein Alltagsphänomen in der Arbeit nationaler Strafverfol-
gungsbehörden. Bezieht man die praktische Bedeutung solcher Mehrfachverfolgun-
gen auf  die Ebene der Europäischen Union und misst die Relevanz des Problems 
an der Häufigkeit der Befassung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) mit den 
Mehrfachverfolgungen betreffenden Rechtsfragen, scheint das Phänomen in seiner 
tatsächlichen Bedeutung aber nicht völlig marginal zu sein. Die mittlerweile erkleck-
liche Anzahl von Entscheidungen des EuGH zu unterschiedlichen Aspekten des 
Schutzes vor strafrechtlicher Mehrfachverfolgung,  auf  die noch einzugehen sein 
wird, mag als Beleg für die geäußerte Einschätzung genügen. Die rechtstatsächli-
chen Umstände, die zu einem häufigeren Auftreten von Rechtsproblemen transna-
tionaler Mehrfachverfolgung von Straftaten führen, sind vielfältig.
den tatsächlichen Verhaltens- und Vorgehensweisen von Straftätern gehören ebenso 
dazu wie die im hier interessierenden Kontext vor allem zu beachtende Tendenz zur 
Ausweitung des Geltungsbereichs der jeweiligen nationalen Strafrechtsordnungen.
Ausdruck findet diese Ausweitungstendenz nationaler Strafgewalt(en) insbesondere 
in einem vermehrten Zugriff  auf  das Weltrechtsprinzip als Anknüpfungsgrundsatz 

nur einen schwach ausgeprägten Bezug zu dem Territorium des verfolgenden Nati-
onalstaats haben.

-



© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de

73

Strafrecht im Wandel – 
Die Veränderungen im Sanktionssystem 
als Ausdruck zunehmender Punitivität?

von Bernd-Dieter Meier, Hannover

Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Hassemer die Veränderungen, die das 
-

derne Strafrecht ist dabei, sich in ein Gefahrenabwehrrecht zu verwandeln. Seine 
Diskurse werden vom Interesse an der Herstellung und Bewahrung von Sicherheit 
beherrscht. Freiheitsrechte und strafrechtliche Traditionen werden in Bedrohungs-
szenarien zerrieben.“ Hassemer machte seine Analyse vor allem an den gesetzlichen 
Veränderungen fest, die das Strafrecht durchzogen haben, an dem Ausbau der Straf-
drohungen, der Verschärfung der Strafrahmen, der Erleichterung von Tatnachwei-
sen und dem Einfügen von heimlichen Ermittlungsinstrumenten in die Strafpro-
zessordnung. Was weitgehend fehlte, war der Blick auf  die Sanktionspraxis, die sich 
seit geraumer Zeit ebenfalls im Wandel befindet. Abgesehen von dem Hinweis auf  
die Verschärfung der Strafrahmen und einem weiteren Hinweis auf  den Ausbau der 

unmaßgeblich mitgetragen worden ist,  blieb offen, wie sich denn die beschriebenen 
Gesetzesänderungen in der Praxis niedergeschlagen haben und auf  welche Weise 
sich der allgemeine Wandel erklären lässt. Diesen Fragen soll im Folgenden genauer 
nachgegangen werden. Wohl wissend, dass Strafrecht sich nicht linear, sondern in 
Wellenbewegungen entwickelt, soll der Ausgangspunkt der Betrachtung dabei auf  
den Mauerfall und die Wiedervereinigung gelegt werden, markieren die Ereignisse 

gesellschaftlichen Miteinander einen Wendepunkt. 

I. Bestandsaufnahme

1. Gesetzesänderungen

die kontinuierliche Verschärfung als zentrales Element der Entwicklung seit dem 
-

schärfung meist durch die Schaffung neuer Qualifikationstatbestände, gelegentlich 
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Liberale Potentiale des strafrechtlichen Rechtsguts-
konzepts – Überlegungen zur „Inzest-Entscheidung“ 
des BVerfG vom 26.02.2008 – 2 BvR 392/07 –

von Georg Steinberg, Münster und Passau

I. Einleitung
Die Zahl der strafrechtlichen Normen nimmt zu; eigenständige strafrechtliche Teil-
gebiete wie insbesondere das Wirtschaftsstrafrecht haben sich gebildet.  Hier wie 

schutzes zu konstatieren, dogmatisch insbesondere mittels abstrakter Gefährdungs-
delikte sowie Strafnormen mit kollektiven und dabei deutlich abstrakten Rechts-
gütern.  Dieser Ausdehnung des materiellrechtlichen Corpus korrespondieren
strukturell bedeutsame Modifizierungen der strafprozessualen Praxis, indem, vor 
dem Hintergrund des quantitativen und qualitativen Anforderungszuwachses, 

Die Veränderbarkeit von Recht entsprechend gesellschaftlichen Veränderungen 
ist als Faktum zu konstatieren, die Wiederherstellung früherer Zustände ebensowe-
nig anzustreben wie realisierbar. Gleichwohl kann die Besinnung auf  Kernbestände 
unseres (Straf-)Rechtsverständnisses Fehlentwicklungen verhindern helfen. Die Ide-
engeschichte kann dabei zwar nur unter methodischen Vorbehalten, im Bewusst-
sein ihrer begrenzten Aussagekraft als Erkenntnis-, gar als Rechtsquelle, fruchtbar
gemacht werden; jedoch wäre es unzulänglich, den aktuellen Normenbestand, auch 
des Grundgesetzes, losgelöst von seinem ideengeschichtlichen Kontext zu begrei-
fen. Wenn, bei aller Vielschichtigkeit und Brüchigkeit der (ideen-)geschichtlichen 
Entwicklung seither, vorliegend gerade von einer Besinnung auf  die traditionsbil-
dende Zeit der Aufklärung Erkenntnisgewinn erwartet wird, dann in der begründe-
ten Hoffnung, dass Hinrich Rüping, -
tragen bereit sein wird.

Dass in diesem Zusammenhang das Rechtsgutskonzept (dessen aufgeklärt-libera-

limitierende Potentiale freisetzen könnte oder sollte, ist jüngst rundweg in Abrede
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Strafe im Privatrecht

von Norbert Gross, Karlsruhe

Die Strafe geht mit dem Strafrecht eine enge und natürliche Verbindung ein. Den-
noch steht das Strafrecht nicht für ein Monopol der Strafe. Alle Rechtsgebiete führen 
die lange, lange Reihe von Strafen vor Augen, die außerhalb des Strafrechts wirken 
und häufig härter und vernichtender sein können als alles Kriminal-Strafrecht. Nicht 
immer kommen sie als echte Strafen daher. Häufig folgen sie ganz anderen rechtli-
chen Regeln. Dennoch nimmt sie der Bürger als Strafen des Finanzamts, Strafen der 
Verwaltung, Strafen der Kartellbehörden, Strafen der EU-Kommission wahr, kurz 
alles Nachteile, die die Rechtsordnung zur Erwirkung von Handlungen oder Unter-
lassungen auf  allen Gebieten des bürgerlichen und Wirtschaftslebens bereit hält.

Auch das Privatrecht kennt eine große Anzahl von Strafen und sonstigen Nachtei-
len, die dem klassischen Strafrecht gelegentlich sehr nahe stehen, dazu vielfach aber 
keine Bezüge haben. Dennoch treffen dieses private und das öffentliche Strafrecht 
fast nie zusammen. Beide bewegen sich – institutionell und personell – auf  verschie-
denen Ebenen und in unterschiedlichen Welten. Dieser nicht-strafrechtliche Beitrag 
zu einem strafrechtlichen Symposion soll dazu dienen, daß sich die beiden Ebenen 
mit ihren Akteuren, Teile einer einheitlichen Rechtsordnung, nicht dauerhaft aus den 
Augen verlieren.

I.
Als Einführung soll dienen das makabre Abkommen zwischen Shylok und Antonio in 
Shakespeares Antonio ein 

Antonio das Darle-
hen nicht zurückzahlen kann, verlangt Shylok sein Pfand. Ein Pfund Fleisch aus dem 
Körper des venezianischen Kaufmanns. Die Sache kommt vor Gericht. Nach dem 
Scheitern aller Vergleichsversuche treten nun die Protagonisten der beiden gegen-
sätzlichen Standpunkte auf. Während die einen erklären, das sei unmenschlich und 
zu der Rabulistik Zuflucht nehmen, daß dann wenigstens das Fleisch ohne einen ein-
zigen Tropfen Blutes herausgeschnitten werden müsse – von vornherein unmöglich 
–, greifen die anderen hoch in den Sternenhimmel und beschwören den Bestand der 
Gesetze Venedigs (in der Schlegel-Tieck’schen Übersetzung):

Zur Antwort: Das Pfund Fleisch, das ich verlange,
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Kann Schadensersatz Strafe sein? 
Zum Wandel des Verhältnisses von Schadensersatz
und Strafe unter Berücksichtigung von 
Gefährdungshaftung, Versicherung und Familienrecht

von Stephan Meder, Hannover

I. Einführung 

des Streitobjekts, um des lästigen Processes überhoben zu sein, dem Kläger Zahlung
aus eigener Tasche offerirte und höchst entrüstet war, wie derselbe dies Anerbieten 
zurückwies. Dass es dem Kläger um sein Recht, nicht um sein Geld zu thun sei, woll-
te diesem Manne des Rechts nicht in den Kopf, und wir rechnen es ihm nicht zur 
hohen Schuld an: er konnte den Vorwurf  von sich abwälzen auf  die Wissenschaft“.
Wer Schaden erlitten hat, begehrt nicht nur Ausgleich wirtschaftlicher Einbußen, 
sondern auch Sanktion normwidrigen Verhaltens. So jedenfalls hat es Rudolf  von 
Jhering und so haben es Generationen von Juristen vor ihm gesehen. In der zweiten 
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ergab sich allmählich ein Wandel der über-
kommenen Vorstellungen über das Verhältnis von Schadensersatz und Strafe. Eine 
rasch wachsende Zahl von Autoren war nun der Ansicht, man könne die Funktionen 
von Straf- und Zivilrecht fein säuberlich voneinander getrennt halten. 

Jherings Kampf  gegen diese neue Auffassung war wenig Erfolg beschieden.  Bis 
heute pflegt die Fachliteratur der Frage, ob das Zivilrecht unter bestimmten Um-

erteilen: Pönale Elemente seien im Zivilrecht ein Fremdkörper; jede Form der ,Be-

kritisierten neuen Sichtweise. Dies bedarf  der Erläuterung: Das Werk Jherings teilt sich bekanntlich in 
-

griffsjurisprudenz“, eine von Jhering selbst geprägte Bezeichnung, die bis heute Anlaß zu Mißverständ-
-

chung der Rechtsentstehung. Die eigentümliche Stellung, die Jhering auf  Grund seiner vielbesprochenen 

-

die zentrale Bedeutung der Privatstrafe für das Zivilrecht. Die strikte Funktionsteilung von Straf- und 
Zivilrecht sei als Überschätzung der konstruktiven und begrifflichen Möglichkeiten der Jurisprudenz zu 



© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de

153

Gedanken zur Strafe im Privatrecht

von Bernd H.Oppermann, Hannover

I. Begriffliches
Die Bedeutung der Strafe ist für das Zivilrecht auf  den ersten Blick marginal. Schei-
nen doch die verdienstvollen Kommissionen zur Schaffung des Bürgerlichen Ge-
setzbuches die Monster der Vergangenheit tüchtig gezähmt zu haben. Explizit ge-
hörte die Entpönalisierung zu den Zielen der damals neuen Zivilrechtskodifikation. 

Verhaltens durchaus fern gehalten werden.“  Nicht das Verschulden, sondern in 
der Regel nur der Umfang des Schadens soll die Höhe des Schadensersatzes, zu-

zusammen mit dem Grundsatz der Naturalrestitution sowie mit dem Verzicht auf  

das preuß. Recht aus ethischen oder strafrechtlichen Gründen bei vorsätzlicher 
Verletzung dem Verletzten zuspricht“,  ein solides Fundament eines rationalen und 
möglichst willkürfreien Privatrechts. 

Den klaren Worten ist für sich wenig hinzuzufügen, mit der Folge, dass dieser Bei-
trag für eine Festschrift zu kurz werden würde. Die Erweiterung des Zitatschatzes 
könnte nennenswerten Erkenntnisgewinn nicht zeitigen, außer noch deutlicher zu 
machen, dass allein der Verdacht moralisierender und strafrechtlicher Wertung der 
Diskreditierung von Positionen genügte und bisweilen noch genügt. 

kann die Rechtsentwicklung unter dem BGB in verschiedener Hinsicht als Relativie-

1. Brüchiges Prinzip 
Was die Einwände betrifft, so ergeben sie sich unmittelbar aus dem pflichtgemä-
ßen Verlangen nach Genugtuung und Prävention gegenüber dem Rechtsbruch über 
die Entschädigung hinaus, ohne damit nur auf  das Strafrecht mit seinen notwen-
dig eng umgrenzten Tatbeständen verwiesen zu sein.  Eine fortschrittliche Rechts-

Anlehnung an die Abstufung des Umfangs des Schadensersatzes nach dem Grad des Verschuldens, wie 

-
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Positive Bekenntnisfreiheit versus Kirchensteuer-
erhebung im Spiegel bundesverfassungsgerichtlicher 
Wertungsimpulse und ausländischer Alternativmodelle

von Jörg-Detlef Kühne, Hannover

I. Zum Stand der Rechtsprechung
Bei der Suche nach weiteren Steuersparmöglichkeiten beziehungsweise steuerlichen 
Schlupflöchern dürfte es kaum einen Steuerberater geben, der seinen Klienten nicht 
einen zumindest dezenten Hinweis auf  Steuerverminderung durch Kirchenaustritt 
gäbe. Dies ist inzwischen nicht nur faktische Unterstellung, sondern seit einem breit 
veröffentlichten Urteil des BGH
ursprünglich Wohltat für die Kirchen war, nämlich die staatliche Steuereinziehung, 
erweist sich damit für sie inzwischen als Plage. Der Kirchenaustritt wird steuerlich 

Einnahmen.  Dem entspricht, dass, soweit Erhebungen zu Austrittsgründen vorhan-
den sind, sie sämtlich einen signifikanten finanziellen Motivationsanteil  ausweisen.

Dass es dazu gekommen ist, dafür haben drei rechtliche Weichenstellungen mit 
gesorgt, an die nachfolgend kurz erinnert sei:

von Heinrich Böll

kirchensteuerberechtigter öffentlich-rechtlicher Körperschaft“4 gelten, wie der Tei-
laustritt umständlich, aber juristisch präzise zu formulieren war. Hätte die Rechtspre-

-
-

schen Finanzfolgen vergleiche nur den Artikel: Ein Sparplan erschüttert die (evangelischen) Gemeinden, 

-

-

wichtiger Grund für den Austritt gewesen war. Für statistische Signifikanzüberprüfung und -bestätigung 
danke ich meinem Fakultätskollegen H.Treiber.
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Parallelwelten – 
Drittmittel in strafrechtlicher und hochschulrechtlicher 
Hinsicht

von Max-Emanuel Geis, Erlangen

I. Vom Eindruck schwindender Einheit der Rechtsordnung
Ebenso, wie die moderne Gesellschaft sich zu einem immer komplexeren Gebilde 
entwickelt, ergeht es zwangsläufig auch der Gesamtrechtsordnung. Rechtsgebie-

 sei es durch die Entwick-
lung innovativer, rechtlich aus Steuerungs- oder Haftungszwecken zu erfassender 
Techniken,  sei es durch die teleologische Neuausrichtung bestehender Regelungs-
komplexe,  sei es schließlich auch durch die permanente Hinterfragung rechtlicher 

erwiesen, dass die Parlamentarier in toto 
erlassenden Normen gleichermaßen zu erfassen, sondern sich auf  ihre jeweiligen 
Spezialisten verlassen müssen. Folge ist: Viele Gesetze folgen primär der je eigenen
Perspektive und Spartenlogik der zuständigen Ausschüsse. Die Sensibilität für allfäl-
lige normative Widersprüche zwischen einzelnen Teilrechtsregimen geht dabei zuse-
hends verloren, die Aufgabe der Wahrung der Einheit der Rechtsordnung, die man 
optimalerweise in den Plenarsitzungen des Gesetzgebungsverfahren verorten würde, 
wird häufig nicht mehr zureichend wahrgenommen. Unterschiedliche Bewertungen 

Brüche in der Folgerichtigkeit werden sichtbar. Besonders auffällig ist dies sicherlich 
im Verhältnis des Steuerrechts zu anderen Gebieten des Rechts, wo antagonistische 
Wertungen schon fast alltäglich sind und zum verfassungsrechtlichen Postulat der 
Systemgerechtigkeit geführt haben.4

-
ferenzierung und Steuerung bei Organisationen – Eine Problembestimmung aus systemtheoretischer 

New Public Manage-
ment. -
tungswissenschaftliche sowie die betriebswirtschaftliche Sicht seien zitiert: Klaus König, Zur Kritik eines 

Paul Kirchhof, in: Josef  Isensee/Paul Kirchhof  (Hg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
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Das Bundesverfassungsgericht als „Repeat Player“: 
Die Verfassungsbeschwerde als „Motor 
der Verfassungspolitik“ und Mittel zur Machtsteigerung

von Hubert Treiber, Hannover

I.
Folgt man der früheren Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach,

wie zum Verfassungsgericht vor allem den Freiheitsrechten besondere Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Nicht zuletzt die immer wieder herausgestellte Verknüpfung der 
Wächterfunktion mit den Freiheitsrechten hat dazu geführt, den auf  seine Grund-

dazu zu rechnen.  Im Selbst- wie Fremdbild des Verfassungsgerichts erfährt der 
individuelle Grundrechtsschutz (vor allem im Sinne der Freiheitsrechte) auf  jeden 
Fall besondere Beachtung.4 Zweifel an dieser idealen Präsentation hätte jedoch eine 
empirisch abgesicherte Momentaufnahme zu den Absendern von Verfassungsbe-

-
te Gruppe von Beschwerdeführern Justizrechte (im Strafprozess oder als Strafge-

Rolle als Steuerzahler“ benutzen (siehe Tabelle 1).  Freilich darf  dieser Befund nicht 
verallgemeinert werden, auch wenn für die Jahre nach dieser Momentaufnahme Mit-
glieder des Gerichts diesen Befund weiterhin gelten lassen wollten.

-

4 Statt vieler Peter Häberle, Die Verfassungsbeschwerde im System der bundesdeutschen Verfassungs-
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Jenseits von Eden (Genesis 2,4b–3,24)

von Peter Probst, Gießen

-
beiten, von dem er genommen war./ Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich 
vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und das zuckende Flammenschwert, 

Das ist das Ende der Erzählung von Eden und deren Anfang zugleich. Man muss 
das Ende dieser Erzählung verstanden haben, um den Anfang derselben verstehen 

kommt auch diese Erzählung: Sie ist eine nachdenkliche Reprojektion und als solche 
die Selbstverständigung des Menschen in dessen Weltverständigung. Was dort und 
damals geschah, hat hier und heute noch kein Ende. Die Erzählung fragt: Wie lebt 
der Mensch; und was ist der Mensch, dass er so lebt, wie er lebt? Und wer diese Er-
zählung verstehen will, der muss sich als den verstehen, auf  den sich diese Erzählung 
bezieht: das ist zunächst der Mensch; alsdann der Mensch als Mann und als Frau 
– und als wir alle. So verstanden, ist diese Erzählung die Entdeckung des Mensch-

innerer Mensch in seinem Sichverstehen. Die Erzählung beschreibt das Erwachsen 
und Erwachen des Menschen: der Mensch erkennt sich als den, der er ist; denn was 
in Eden geschieht, das geschieht an jedem von uns, und in jedem von uns. Aber wie 
macht der Erzähler das?

Die zwei Bäume kommen aus ursprünglich zwei verschiedenen Erzählungen, die in 
dieser Erzählung miteinander verwebt sind. Und insgesamt ist dann zehnmal von 
einem Baum die Rede, entweder von dem einen Baum oder von dem anderen Baum: 

-

äußeren und einen inneren Dramaturgen: der äußere Dramaturg ist der Erzähler, der 
steuert die Geschichte; und der innere Dramaturg ist Gott, der steuert das Gesche-
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„Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch 
durch Menschen vergossen werden.“ – 
Überlegungen zu peinlicher Strafe, Fehde und Buße 
im mosaischen Recht

von Günter Jerouschek, Jena

I. Ein Brudermord und seine Bestrafung

und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Und sie fuhr fort und 
gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer; Kain aber ward ein Acker-
mann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, daß Kain dem Herrn Opfer brachte 
von den Früchten des Feldes; und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner 
Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer; aber 
Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine 
Gebärde verstellte sich. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und 

du angenehm: Bist du aber nicht fromm, so ruhet die Sünde vor der Tür, und nach 
dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. Da redete Kain mit seinem Bruder 
Abel. Und es begab sich, da sie auf  dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen 
Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder 
Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: 
Was hast Du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit von mir zu der 
Erde. Und nun verflucht seist du auf  der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines 
Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bauen wirst, soll 
er dir hinfort sein Vermögen nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf  
Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Sünde ist größer, denn daß sie mir 

mich vor deinem Angesicht verbergen und muß unstet und flüchtig sein auf  Erden. 

ihm: Nein; sondern wer den Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. 
Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, daß ihn niemand erschlüge, wer ihn fän-

1. Die ausgehandelte Strafe
Was war geschehen? Gott Vater wertschätzte Abels Tieropfer mit gnädigem Blick, 
Kains Feldfrüchte hingegen wurden verschmäht, Gott bevorzugte den Schäfer vor 

Scham, Ingrimm, Empörung und Wut seitens des zurückgesetzten Erstgebore-
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Aus der Strafrechtspraxis der kursächsischen 
Fürstenschule Pforta in der zweiten Hälfte 
des 16.Jahrhunderts

von Heiner Lück, Halle

I. Einleitung
-

tentum als auch im (albertinischen) Herzogtum Sachsen Klostergüter in großem 
-

waltungs- und Justizbehörden oder bildete die Grundlage für die Einrichtung neuer 
 In den Klöstern St.Augustin (Grimma), St.Afra (Meißen) und Pforta bei 

Naumburg wurden Schulen zur Ausbildung von Sprösslingen, keineswegs nur geho-
bener Schichten, eingerichtet. Das Konzept der (später so genannten) kursächsischen 
Fürstenschulen geht auf  den herzoglichen/kurfürstlichen Rat Georg von Carlowitz

befriedigen wollte.  Es sah vor, elf- oder zwölfjährige Jungen ohne Ansehung ihres 
Standes bei entsprechender Begabung in die Schule aufzunehmen und ihnen dort 
für sechs Jahre Verpflegung, Unterkunft und Unterricht kostenlos bereitzustellen. 
Aufgrund der in den Klöstern aus dem Mittelalter überkommenen Bibliotheken, 
Wohnräume, Gemeinschaftsräume, Wirtschaftsgebäude und einer entsprechenden 
wirtschaftlichen Infrastruktur boten sich die Klöster für eine solche neue Zweck-

der Schulbetrieb aufgenommen. In den ersten Jahren nach der Gründung waren hier 

-

(Walther Killy/Rudolf  Vierhaus (Hg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie, Taschenbuchausgabe, 
-

-

-
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Unrecht in der bildenden Kunst der frühen Neuzeit. 
Das Böse als versteckte Botschaft des Barock – 
Ein Essay

von Jörg Wolff, Lüneburg

I. Forschungsfrage
Unrecht kann vielerlei Gestalt annehmen und jede Zeitepoche definiert diesen Be-
griff  anders, so auch die Barockepoche. Wir können den Rechtsquellen und schrift-
lichen Berichten, Urteilssammlungen und Rechtsbüchern entnehmen, wie das Un-
recht einer Zeit aussieht. Kriminalität ist nur eine, besonders bekannte Form. Hinzu 
traten in der frühen Neuzeit religiöses Unrecht, deliktisches Unrecht und Verstöße 

der bildenden Kunst einer Zeit. Kann hier eine Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis 
sein oder steht sie im Widerspruch zu den gängigen Methoden der Wissenschaft?

II. Auswahl der Kunstbereiche
In der Zeit zwischen der Reformation und dem Ausgang des achtzehnten Jahrhun-
derts lassen sich bildliche Darstellungen des Unrechts in großer Fülle finden. Auch 
die Barockliteratur hatte unrechtes Handeln häufig zum Gegenstand, ebenso das 
Theater und andere Formen der Kunst. Daher könnte es ertragreich sein, dieser 
Zeit bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts genauer nachzugehen und die Un-
rechtsdarstellungen zu betrachten. Damit knüpfen wir an eine von Hinrich Rüping
bevorzugte Epoche an. 

Kunst ist Vielfalt. Eine Auswahl aus den verschiedenen Bereichen der Barock-
-

tung. Wenn man dem Kulturhistoriker Egon Friedell folgt, dann können überhaupt nur 
Dichter historisch arbeiten.  Die Dichter seien die wahren Historiker, weil sie sich 
ihrer Deutung besonders bewusst seien. Darin liege eben das dichterische Talent. 
Friedell zitiert ein Wort Goethes
sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu tun hat“.  Aus ähnlichen Gründen 
kommt der jüngst verstorbene Historiker Gordon Craig dazu, den Dichter Fontane als 
Historiker zu betrachten. Fontane habe seine Begabung als Historiker der Tatsache zu 

-
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Die Zuständigkeit des kaiserlichen Reichshofrats 
in Reichspolizeisachen und die Ladung 
des Hallenser Rechtsgelehrten Christian Thomasius 
vor den Reichshofrat

von Wolfgang Sellert, Göttingen

I.
Gegen Christian Thomasius, den Hinrich Rüping als wahrheitsliebenden und unabhän-
gigen Geist gerühmt hat, Fiscalis Imperialis Aulicus 
Johann Thomas Edler von Quentel  am kaiserlichen Reichshofrat (RHR) in Wien eine 
Strafe von 50 Marck löthigen Goldes.  Thomasius wurde vorgeworfen, dass seine im 

Bücherkommission4 auf  der Frankfurter Herbstmesse beschlagnahmte Schrift De
Concubinatu  sowie andere seiner Veröffentlichungen Schmähe-Schriften seien. Sie 

-

Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, hg. v. F.Battenberg/A.Cor-

-

4 Zur Geschichte, Funktion, Zuständigkeit, Verfahrensweise, Besetzung und Praxis der kaiserlichen 
Bücherkommission vergleiche U.Eisenhardt, Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und 

-

der Kebs-Ehe, in: Herrn Christian Thomasens Außerlesener Und dazu gehöriger Schrifften, Zweyter 

-
hene Schrift: Baron v.Pufendorf, Politische Betrachtung der Geistlichen Monarchie des Stuhls zu Rom, 
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Der Kerker als politisches Symbol in der Reformzeit

von Barna Mezey, Budapest

I. Der Kerker im ungarischen Strafsystem
Der carcer ist eines der ältesten Elemente der ungarischen Rechtspraxis: seit den De-
kreten von Stephan dem Heiligen (1000–1038) und Ladislaus I. (1077–1095) ist er eine 
Institution, die sowohl im geschriebenen Recht als auch in der Rechtsprechung er-
scheint. Sie hat jedoch – wie in der Rechtshistorie des Kontinents – auch in Ungarn 
nicht nur eine einzige, ausschließliche Funktion: Der Kerker erfüllte zahlreiche Auf-
gaben, angefangen von der vorläufigen Festnahme über die Sicherungshaft und die 
Strafe bis hin zum Mittel der Eintreibung von Privatschulden. Seiner Funktion nach 
war er also vielfältig. Dies traf  aber keineswegs auf  seine Architektur und Funkti-
onsweise zu. 

Neben den carcern, die an den verschiedensten Punkten von Burgen und Festun-
gen, meistens in Kellern, Wachttürmen, Burgmauern, in Toreingängen, im Burg-
graben oder an sonstigen sonderbaren Orten eingerichtet waren, erwiesen sich alle 
Gebäude, in denen man sich nur um eine entsprechende Bewachung zu kümmern 
brauchte, als geeignet für das Gefangenhalten von Menschen. So entsprachen die-
sem Zweck die Schlösser von Gutsherren, oder auch Gebäude in Gutshöfen. Im 
achtzehnten Jahrhundert verfügten die größeren Gutshöfe schon über einen eigenen 
Kerker, wie auch die Komitate. In den Dörfern hielt man – in Ermangelung eines 
Besseren – die Festgenommenen im Haus des Richters fest. Gegen Ende des acht-

Die Ansprüche der Rechtsprechung in den Städten trafen sich mit den architek-
tonischen Gegebenheiten, und auch eine gewisse Differenzierung der Gefängnisse 
nahm ihren Anfang. Gemäß der Unterscheidung zwischen Arrest und Kerker wurde 
auch die Vollstreckung getrennt: Sie wurde entweder in der sogenannten Bürgerstu-

während im Kerker die verschiedensten Gemeinverbrecher zusammengepfercht wa-
ren, vom Dieb angefangen bis hin zum Mörder.

Dabei verhinderten die vielen Funktionen lange Zeit eine Profilbereinigung, aber 
auch die Strafpraxis der ständischen Gesellschaft begünstigte sie nicht, denn eine 
grundlegende Erwartung gegenüber der Strafvollstreckung war die Abschreckung. 
Dies machte den carcer und die Verhältnisse in den Kerkern zwangsweise der allge-
meinen Härte der Vollstreckungspraxis ähnlich. Im Zeitalter der Todesstrafen und 
der Sanktionen wie Verstümmelung und körperlicher Züchtigung konnte der Ker-
ker seinen Platz im Strafsystem nur einnehmen, wenn er selbst die Züge annahm, 
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Das sozialistische bürgerliche Recht in Ungarn

von Attila Horváth, Budapest

In Ungarn verfügte das Privatrecht über eine fast tausendjährige Tradition, über aus-
gereifte Rechtsinstitute vor allem aus der römisch-germanischen Rechtsfamilie. Die 
privatrechtlichen Institute wie auch die freie Marktwirtschaft, das Privateigentum und 
der Grundsatz von Treu und Glauben  waren im Bewusstsein der Bevölkerung tief  
verankert. Vor diesem historischen Hintergrund wurde das ungarische Volk zur ra-
schen Anpassung an die Institutionen der sowjetischen Diktatur und das sowjetische 
Recht gezwungen. Dies bedeutete nicht nur die Abschaffung des Privateigentums, 
sondern auch, dass der ungarische Staat die sowjetischen (russischen) Rechtsnormen 
niedrigeren Niveaus übernehmen musste. Die Anpassung erfolgte aber in den ver-
schiedenen Rechtsgebieten auf  unterschiedliche Art und Weise. Das XX. Gesetz von 

-

dem Gebiet des Privatrechts einige bürgerlich-rechtliche Traditionen und nationale 
Eigentümlichkeiten bewahrt werden. Dabei mussten allerdings, da auch das russische 
bürgerliche Recht selbst kontinuierlich weiterentwickelt wurde, die ungarischen Juris-
ten stets der jeweils aktuellen dortigen Rechtslage Rechnung tragen.

I. Das Zeitalter des sogenannten Kriegskommunismus
Die kommunistischen Anführer mit Lenin (W. I.Uljanow, 1870–1924) an der Spitze 
glaubten nach der Machtübernahme am 7. K.Marx
(1818–1883) und F.Engels (1820–1895) erträumte gesellschaftliche Modell auf  einen 
Schlag einführen könnten. Deshalb wurden das Privateigentum der Bürger größten-
teils umgehend enteignet, die Privatautonomie abgeschafft und dabei die elemen-
tarsten Bedürfnisse der Bevölkerung missachtet.  Mit einem einzigen Federstrich 

-
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Die Wiederzulassung vor den Nationalsozialisten 
geflohener Rechtsanwälte nach 1945 – 
ein bedrückendes Kapitel deutscher Standes-
geschichte

von Tillmann Krach, Mainz

Einleitung
-

Scheiterns – wurde jüngst von Hinrich Rüping näher beleuchtet, wenn auch nur als 
Teilaspekt einer regional begrenzten Studie über Anwälte im Nationalsozialismus.
Die Anwaltschaft der Nachkriegszeit wurde aber auch noch auf  ganz andere Wei-
se mit dem konfrontiert, was sich in ihren Reihen in den zwölf  Jahren der Nazi-
diktatur abgespielt hatte: Die meisten der aus ihren Kanzleien verjagten Kollegen 
beziehungsweise deren Nachkommen beanspruchten eine Entschädigung für das, 
was ihnen Staat und Stand zugefügt hatten und einige wollten sogar den Status wie-
der erlangen, den ihnen die NS-Gesetzgebung geraubt hatte: Sie bestanden darauf, 

ausüben zu dürfen. Allerdings waren nicht alle bereit, ihre zwischenzeitlich erwor-
bene ausländische Staatsangehörigkeit hierfür zu opfern und manch einer verspürte 
auch keineswegs das Bedürfnis, auf  Dauer in seine alte Heimat zurückzukehren. 
Zu diesen gehörte auch der Mainzer Rechtsanwalt Josef  Kahn (später Joseph Kent),
dessen Schicksal im Mittelpunkt der folgenden Betrachtung steht. Die Geschehnisse 
in allen Details nachzuvollziehen, ist nur möglich, weil die einschlägigen Wiedergut-
machungs- und Personalakten erhalten sind und dem Verfasser zugänglich gemacht 
wurden.  Wie bei dem erwähnten Werk von Hinrich Rüping erweist sich auch hier die 
Auswertung personenbezogener Verwaltungsvorgänge als eine Arbeitsmethode, die 
Erkenntnisse durchaus über den Einzelfall hinaus vermitteln kann und gleichzeitig 

-

Justizministeriums Rheinland-Pfalz.

-
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Als Staatsanwalt in einem Verfahren 
gegen NS-Gewaltverbrecher

von Lothar Kirchner, Hannover

I. Einleitung
Mit Hinrich Rüping verbindet mich neben anderen gemeinsamen Interessen und Tä-
tigkeiten insbesondere die Beschäftigung mit dem Dritten Reich, wenn auch mit 
ganz verschiedenen Ansätzen. So erforscht er diese Zeit seit langem als Strafrechts-
historiker und das sehr umfassend und immer wieder beeindruckend. Dagegen habe 

bei der Staatsanwaltschaft Hannover wegen NS-Gewaltverbrechen ermittelt. Mein 
zeitlicher Abstand zu diesen Verfahren entspricht also in etwa dem, den die Zeugen 
zu dem Geschehen hatten, über das sie seinerzeit in meinen Verfahren ausgesagt ha-

-
halb komme ich der Anregung meines Freundes Hinrich Rüping auch gern nach und 
schildere meine Erinnerungen an meinen ersten vom Anfang der Ermittlungen bis 
zur Rechtskraft begleiteten Schwurgerichtsprozess.

Auffällig selten haben sich unmittelbar selbst an diesen Verfahren beteiligte Rich-
ter, Staatsanwälte und auch Rechtsanwälte zu diesen Vorgängen geäußert oder sind 
um eine Schilderung gebeten worden. Dies mag daran gelegen haben, dass sie sich 
zwar in der Erfüllung eines gesetzlichen Auftrags unter Umständen Jahre lang um 
eine gewissenhafte, sachgemäße Aufklärung und gerechte Beurteilung bemüht ha-
ben, durch diese Tätigkeit aber häufig in das Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik 
geraten sind.

-
verwaltung – eines KZ-Nebenlagers wegen mehrfachen Mordes angeklagt. In der 

Zeuge zu den Anschuldigungen vernommen. Er berichtete über Vorgänge in der 
Krankenstation, bei denen der Angeklagte Häftlinge zu Tode gebracht haben soll-
te. Hierbei brach es plötzlich aus dem Angeklagten heraus, der Zeuge solle man 
ganz stille sein, denn er habe schließlich selbst wiederholt auf  Anordnung von oben 
hin Häftlinge mit sogenannten Todesspritzen umgebracht. Dies schilderte er dann 
noch in weiteren Einzelheiten. Der Zeuge bestritt sofort alles vehement. Gleich-
wohl bestand für mich als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft und auch für 
die Schwurgerichtskammer zunächst einmal ein Anfangsverdacht auf  Beihilfe zum 
Mord gegen den Zeugen, der zu entsprechenden Maßnahmen veranlasste, denn ab-
solut ausschließen konnte man den Verdacht nach diesen massiven Vorwürfen nicht 
ohne weiteres. Die in solcher Situation nach der StPO übliche Einleitung eines Er-
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Strafe, Strafvollzug und Strafdrohung im Bild

von Barbara Dölemeyer, Frankfurt am Main

-
lässigter Bereich, sie wird meist auch heute nur als Einleitungshistorie von den 

Grundriss der Strafrechtsgeschichte  legte Hinrich Rüping
längere Zeit das einzige dem Studenten zugängliche Hilfsmittel war, die historische 
Dimension des Strafens und die Entwicklung eines staatlichen Strafanspruchs hin 
zum aktuellen Strafmonopol in Grundzügen nachzuvollziehen. So mag es ziemen, 
dem Jubilar eine kleine rechtsikonographische Betrachtung zu widmen, die einige 
Aspekte der Historie von Strafe und Strafvollzug sowie Zeichen der Strafdrohung 
mit Bildern illustriert. 

Der lange Zeit minimalen wissenschaftlichen Befassung mit Strafrechtsgeschichte 
steht eine viel größere allgemeine Aufmerksamkeit gegenüber: Weshalb denkt ein 
von Fachkenntnissen eher unbelasteter Zeitgenosse, wenn man ihm erzählt, man 
arbeite über Rechtsgeschichte, sogleich an Strafrechtsgeschichte? Ist es das Außerge-
wöhnliche, die Normabweichung, die Gewalt, die interessiert? Kriminalität als eine 

 Interessant ist offenbar nur, was 
aus dem Rahmen fällt – das normenkonträre Verhalten. Die historische Kriminali-
tätsforschung hat weiterhin hohe Konjunktur.  Die der Allgemeinheit bekanntesten 

-
ge wie Galgen, Pranger, Halseisen, Schandkugel oder auch die bei Besuchern von 
Schlossmuseen gruselig beliebten Folterwerkzeuge (deren Authentizität allerdings 
oft fraglich ist).4

ob der Tauber immer noch diese Bezeichnung, obwohl es sein Interessengebiet auf  
andere Rechtsbereiche außerhalb des Strafens erweitert hat.

-
zeugen der Rechtsausübung“ kommt uns eine Bildersammlung zugute, welche der 
Rechtshistoriker Karl Frölich
der juristischen Fakultät in Gießen lehrte und sich seit den dreißiger Jahren mit dem 

-

Kriminalitätsgeschichte zwischen Sozialgeschichte und Historischer Kulturforschung, in: Historische 

4 Vergleiche Wolfgang Schild, Die Eiserne Jungfrau, Dichtung und Wahrheit, Schriftenreihe des Mittelal-
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Die Grundlagen des deutschen Strafverfahrens. 
Zehn verbreitete Fehlvorstellungen 
und ihre notwendige Korrektur

von Arnd Koch, Augsburg

Einführung 

dass über die Geschichte des deutschen Strafverfahrens nicht selten Stereotypen und 
Fehlvorstellungen verbreitet werden. Ein Gutteil der bis heute zu verzeichnenden 
Geringschätzung des frühneuzeitlichen Strafprozesses geht hierbei auf  Autoren des 
Aufklärungszeitalters zurück, deren seinerzeitige Kritik am vorgefundenen Recht 
sich freilich eher durch Rhetorik als durch wissenschaftliche Genauigkeit auszeich-
nete.  Ein weiterer Grund für die Zählebigkeit historischer Fehlvorstellungen liegt 
in der Gleichgültigkeit gegenüber Erkenntnissen der neueren rechtshistorischen 
und strafrechtshistorischen Forschung. Dies erscheint umso bedauerlicher, als es zu 
den besonderen Verdiensten des Jubilars
rechtsgeschichte“ eine ebenso kompakte wie stets aktuelle Gesamtübersicht vorge-
legt zu haben.

I. Der Begriff „Inquisitionsverfahren“

negativ besetzt. In der Umgangssprache, nicht selten auch in fachwissenschaftli-
chen Abhandlungen, dienen sie der polemischen Anprangerung wirklicher oder ver-
meintlicher Missstände. -
sition“ einerseits und Folter, Hexenprozessen sowie verfahrensrechtlicher Willkür 
aller Arten andererseits zu bestehen.4 Doch führt die unreflektierte Zugrundelegung 

-

Inquisition“ zu. Doch wurden in manchen Splitterterritorien des Heiligen Römischen Reiches binnen 
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unter dem Titel 
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